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Islamisch, christlich, bla.... es gibt gesetzliche Feiertage, die sind einzuhalten, da Gesetz.

Und ansonsten liese sich sicherlich auch mal juridtisch prüfen, inwieweit sich die Anweisung der
Hamburger Schulbehörde mit der Weltanschauungsfreiheit der Schulen (ich nehme an, sowas
gibt es auch in Hamburg) verträgt.
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